
 

Amtsblatt 

 
Verkündigungsorgan für den Kreis Viersen sowie die Städte Kempen, Nettetal, Tönisvorst, Viersen, Willich und die Ge-
meinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten, Schwalmtal 
 

 
 

   

Nr. 55/2020 10.12.2020 Seite 1 
   

 
 

Kreis Viersen ........................................................................................................................................... 3 

816/2020 Öffentliche Zustellung einer Entziehungsverfügung ............................................... 3 

817/2020 Bekanntmachung über die Einrichtung einer abgeschotteten 
Statistikstelle ............................................................................................................ 4 

818/2020 Bekanntmachung gemäß § 10 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) und gemäß § 19 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) über die beantragte Errichtung 
von sieben Windenergieanlagen im ehemaligen britischen 
Militärflughafen Niederkrüchten-Elmpt .................................................................. 5 

Stadt Nettetal ....................................................................................................................................... 11 

819/2020 Öffentliche Bekanntmachung des NetteBetriebs der Stadt Nettetal .................... 11 

820/2020 Bekanntmachung Tagesordnung Rat 15.12.2020 .................................................. 13 

Gemeinde Niederkrüchten ................................................................................................................... 17 

821/2020 Bekanntmachung über die Auslegung des Entwurfs der 
Haushaltssatzung 2021 .......................................................................................... 17 

822/2020 Bekanntmachung der Gemeinde Niederkrüchten über die Auslegung des 
Bebauungsplanes Nie-79 „Pannenmühle“ ............................................................ 18 

Stadt Viersen ......................................................................................................................................... 20 

823/2020 95. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich "Süchtelner Straße 
/ Ringofen" - Beschluss über die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 
und § 4 Abs. 2 BauGB ............................................................................................. 20 

824/2020 Bebauungsplan Nr. 197 "Süchtelner Straße / Ringofen" in Viersen - 
Beschluss über die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 
Abs. 2 Baugesetzbuch ............................................................................................ 23 

825/2020 90. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich "Rettungswache 
Viersener Straße / Ortseingang Dülken" - Beschluss über die Aufstellung 
gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) - Beschluss über die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB ................................. 26 

826/2020 Bebauungsplan Nr. 284 "Rettungswache Viersener Straße / Ransberg" in 
Viersen-Dülken - Aufstellung des Bebauungsplanes gem. § 2 Abs. 1 



Nr. 55/2020 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 2 

BauGB - Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
Abs. 1 BauGB .......................................................................................................... 29 

Stadt Willich .......................................................................................................................................... 32 

827/2020 Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ..................................................... 32 

828/2020 Widmung von Straßen ........................................................................................... 33 

Sonstige ................................................................................................................................................ 43 

829/2020 Amprion GmbH: Gleichstromverbindung A-Nord ................................................. 43 

830/2020 Sparkasse Krefeld: Kraftloserklärung einer Sparurkunde ...................................... 48 

 
  



Nr. 55/2020 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 3 

 

Kreis Viersen 
 

816/2020 Öffentliche Zustellung einer Entziehungsverfügung 

 
Gegen Eike Armin Kleinrahm, letzte bekannte Anschrift: Konrad-Adenauer-Ring 24, 41747 Vier-
sen, jetziger Aufenthaltsort unbekannt, ist am 22.10.2020 ein  

Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 42/Al,  

ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung 
wird das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Empfängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags in der Zeit von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr sowie nach 
vorheriger Terminabsprache eingesehen und in Empfang genommen werden auf meiner Dienst-
stelle in 

41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0131. 

 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 30.11.2020 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
 
Im Auftrag 
gez. 
Alberts 
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817/2020 Bekanntmachung über die Einrichtung einer abgeschotteten Statistik-

stelle 
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818/2020 Bekanntmachung gemäß § 10 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BIm-

SchG) und gemäß § 19 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) über die beantragte Errichtung von sieben Windenergieanlagen im ehemali-

gen britischen Militärflughafen Niederkrüchten-Elmpt 

 
 

Die Firma PNE AG mit Sitz in 27472 Cuxhaven, Peter-Henlein-Str. 2-4, beantragte am 18.11.2019 
beim Kreis Viersen als zuständige Genehmigungsbehörde eine Genehmigung gem. § 4 BImSchG für 
die Errichtung und den Betrieb von sieben Windenergieanlagen auf der Start- und Landebahn des 
ehemaligen britischen Militärflughafens in Niederkrüchten-Elmpt auf dem Flurstück 13, Flur 34, in 
der Gemarkung Elmpt.  
 
Folgende Anlagentypen sind Gegenstand des Antrags:  

Bezeichnung Anlagentyp Rotordurchmesser Nabenhöhe Gesamthöhe Leistung 

WEA 1 bis 6 
Siemens 
Gamesa 

SG-6.0 155 
155 Meter 165 Meter 

242,5 Meter 
zzgl. 3,5 Meter 

Fundament 
39,6 MW 

WEA 7 
Siemens 
Gamesa 

SG 6.0 155 
155 Meter 122,5 Meter 

200 Meter 
zzgl. 3,5 Meter 

Fundament 
6,6 MW 

 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der vierten Verordnung über ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) und den Bestimmungen des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vorschriften. 
 
Auf Antrag der Antragstellerin nach § 19 Abs. 3. BImSchG wird das Genehmigungsverfahren als 
förmliches Verfahren nach § 10 BImSchG unter Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt. 
 
Die Antragstellerin hat gem. § 7 Abs. 3 UVPG die freiwillige Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung beantragt. Der Entfall der Vorprüfung wird von der Genehmigungsbehörde als zweck-
mäßig erachtet. Daher ist das beantragte Vorhaben UVP-pflichtig und der hierzu erforderliche UVP-
Bericht wird ausgelegt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine grenzüberschreitende Behörden- und Öffentlichkeitsbeteili-
gung nach § 11a der neunten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(9. BImSchV) stattfindet.  
 
Das beantragte Vorhaben wird hiermit gem. § 10 BImSchG in Verbindung mit § 19 UVPG bekannt 
gemacht. 
 
Sofern die Genehmigung erteilt wird, beabsichtigt die Antragstellerin, die Errichtung der Windener-
gieanlagen nach Eintritt der Vollziehbarkeit des Genehmigungsbescheids zu verwirklichen. Die 
Windenergieanlagen sollen in 2022 in Betrieb genommen werden. 
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Die Auslegung des Genehmigungsantrags, die dazugehörigen Unterlagen sowie die gem. § 10 der 
9. BImSchV erforderlichen Unterlagen (u.a. UVP-Bericht nach § 4e der 9. BImSchV) erfolgt gem. § 3 
Abs. 1 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) ausschließlich in elektronischer Form durch eine Ver-
öffentlichung im Internet in der Zeit  
 

vom 17.12.2020 (erster Tag) bis einschließlich 18.01.2021 (letzter Tag)  
 
unter  
 

https://www.kreis-viersen.de 
 
Der Kreis Viersen nimmt auch die Belange von Personen in den Blick, die keinen oder keinen ausrei-
chenden Zugang zum Internet haben, um Einsicht in die auszulegenden Unterlagen nehmen zu kön-
nen. Als zusätzliches Informationsangebot bietet der Kreis Viersen daher gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 
PlanSiG den Versand der Unterlagen auf einem USB-Stick an.  
Wenden Sie sich hierzu bitte telefonisch an den Kreis Viersen unter 02162-391242 oder per Mail an 
umweltschutz@kreis-viersen.de oder schriftlich an den Kreis Viersen, Amt für Technischen Umwelt-
schutz, Rathausmarkt 3, 41747 Viersen. 
 
Die auszulegenden Unterlagen beinhalten insbesondere folgende entscheidungserheblichen Unter-
lagen, Berichte und Empfehlungen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens: 
 

Lfd.-
Nr.:/ 
Register 

Bezeichnung der Unterlagen 
 

Datum 

1.1 Antragsformular 18.11.2019 

1.2 Kurzbeschreibung 05.06.2020 

4.13 
4.14 

Gutachterliche Prognose zum Schattenwurf sowie Herstellerangaben zu 
einem Schattenwurfabschaltmodul 

17.03.2020 

4.15 bis 
4.16  

Herstellerangaben zur Schallemission und zu Schallreduzierungsmaß-
nahmen der Anlagen sowie eine gutachterlich erstelle Prognose der 
Schallimmissionen 

30.04.2020 

4.33 u. 
4.40 

Herstellerangaben zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 12.03.2020 

4.32. u. 
4.35 

Herstellerangaben zum Abfallanfall und zur Abfallentsorgung 05.08.2020 

5.1 Gutachterlicher UVP-Bericht gem. § 4e der 9. BImSchV zur Ermittlung 
aller Umweltauswirkungen des Vorhabens 

29.09.2020 

5.2 Gutachten zur Abschätzung der Stickstoffdeposition auf die FFH-Ge-
biete durch den Baustellenverkehr des Vorhabens 

17.03.2020 

5.3 Gutachterliche Bewertung der optischen bedrängenden Wirkung 12.03.2020 

5.4 Denkmalpflegerischer Fachbeitrag zur Beurteilung der optischen Wir-
kung auf die in der Umgebung vorhandenen Denkmäler 

11.03.2020 

5.5 Fachgutachterliche Stellungnahme zu den Auswirkungen der Baumaß-
nahmen über zukünftige Boden- und Grundwasseruntersuchungen- 
und Sanierungsmaßnahmen  

10.09.2020 

6.1 Gutachterliche Artenschutzprüfung zur Beurteilung der Verbotstatbe-
stände des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) für die Avifauna 

11.03.2020 

https://www/
mailto:umweltschutz@kreis-viersen.de
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und Fledermäuse einschließlich vorgesehener Vermeidungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen 

7.1 Gutachterliche Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft sowie 
Ermittlung von Ausgleich und Ersatz nach §§ 14-17 BNatSchG mit land-
schaftspflegerischen Begleitplan nach § 33 Abs. 3 Landesnaturschutzge-
setz (LNatSchG NRW) 

00.03.2020 

8.1 Gutachterliche Stellungnahme über die FFH-Vorprüfung der Bezirksre-
gierung Düsseldorf zum Regionalplan Düsseldorf über die mögliche Be-
einträchtigung der Erhaltungsziele und den Schutzzweck des Natura 
2000-Gebietes „VSG Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Mein-
weg“ 

07.05.2014 

9 Stellungnahmen aus der Behördenbeteiligung sowie in Auftrag gege-
bene behördliche Gutachten 

20.11.2020 

 
 
Das Vorhaben wird zudem über das länderübergreifende UVP-Portal unter  
 

https://www.uvp-verbund.de/portal/ 
 
bekannt gemacht. 
 
Nutzen Sie bitte aufgrund der Corona-Pandemie vordringlich die Einsichtnahme über das Internet. 
Sofern Sie keine Möglichkeit dazu haben, melden Sie sich bitte zur Vereinbarung eines Einsichtnah-
metermins im Kreishaus Viersen unter der Telefon-Nr. +49 2162-391242 oder im Rathaus in Nieder-
krüchten-Elmpt unter der Telefon-Nr. +49 2163-9800 oder verweisen Sie bei der Einlasskontrolle 
der Behördenhäuser auf Ihr Anliegen der Einsichtnahme im Rahmen dieses Genehmigungsverfahren 
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz.  
Auch die Öffentlichkeit der Niederlande, die keine Möglichkeiten zur elektronischen Einsicht in die 
Antragsunterlagen haben, kann der Kreis Viersen auf Anforderung unter +49 2162-391242 oder 
schriftlich an den Kreis Viersen, Amt für Technischen Umweltschutz, Rathausmarkt 3, 41747 Vier-
sen, den in niederländischer Sprache übersetzten UVP-Bericht auf dem Postweg übersenden. 
 
 
Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können innerhalb der Einwendungsfrist  
 

vom 17.12.2020 (erster Tag) bis einschließlich den 16.02.2021 (letzter Tag)  
 
bei den folgenden Behörden schriftlich oder elektronisch erhoben werden. 
 
1. Genehmigungsbehörde  

Kreisverwaltung Viersen 
 Amt für Technischen Umweltschutz 
 Rathausmarkt 3 
 41747 Viersen 
 E-Mail: umweltschutz@kreis-viersen.de 
  
 
 

https://www.uvp-verbund.de/portal/
mailto:umweltschutz@kreis-viersen.de
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2. Gemeindeverwaltung Niederkrüchten 
Fachbereich II – Planen, Bauen, Umwelt -  

 Laurentiusstraße 19 
 41372 Niederkrüchten 
 E-Mail: info@niederkruechten.de 
 
3. Provincie Limburg 

Postbus 5700 
6202 MA Maastricht 
E-Mail postbus@prvlimburg.nl 

 
4. Gemeente Roerdalen, 

Postbus 6099  
6077 CG Sint Odiliënberg 
E-Mail: info@roerdalen.nl 
 

5. Gemeente Roermond,  
Postbus 900,  
6040 AX Roermond 
E-Mail: mail@roermond.nl 

 
 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind für dieses Genehmigungsverfahren alle Einwendungen ausge-
schlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.  
 
Die Öffentlichkeit der Niederlande kann ihre Äußerung in niederländischer Sprache übermitteln.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Einwendungsschreiben an die Antragstellerin oder an die im 
Genehmigungsverfahren beteiligten Behörden zur Stellungnahme weitergegeben werden. Auf Ver-
langen des Einwenders werden dabei sein Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die An-
gaben nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwendung erforderlich sind.  
 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form 
vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben) gilt derjenige Un-
terzeichner als Vertreter der übrigen Unterzeichner, der darin mit seinem Namen, Beruf und seiner 
Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden 
ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein.  
Gleichförmige Einwendungen, die die vorgenannten Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit 
einer Unterschrift versehenen Seite enthalten, können unberücksichtigt bleiben. Gleiches gilt, wenn 
der Vertreter keine natürliche Person ist. 
 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Genehmigungsbehörde nach Ausübung pflichtge-
mäßen Ermessens darüber, ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird, um die form- und fristge-
recht erhobenen Einwendungen zu erörtern, soweit dies für die Prüfung der Genehmigungsvoraus-
setzungen von Bedeutung sein kann. Beim Erörterungstermin soll denjenigen, die Einwendungen 
erhoben haben, Gelegenheit gegeben werden, ihre Einwendungen zu erläutern. Die Entscheidung, 
ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird, wird öffentlich bekannt gemacht. 
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Sofern ein Erörterungstermin durchgeführt wird, findet dieser wie folgt statt: 
 
Datum: Donnerstag, den 18.03.2021 
Uhrzeit: 09.30 Uhr 
Ort: Begegnungsstätte der Gemeinde Niederkrüchten,  
 Oberkrüchtener Weg 42 
 41372 Niederkrüchten 
 
Kann die Erörterung nach Beginn des Termins an dem festgesetzten Tag nicht abgeschlossen wer-
den, so wird sie am nächsten Tag zur gleichen Zeit am gleichen Ort fortgesetzt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass form- und fristgerecht erhobene Einwendungen auch bei Ausblei-
ben des Antragstellers oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert werden. 
 
Der Erörterungstermin ist öffentlich. Ein Recht zur Teilnahme haben neben den Vertretern der be-
teiligten Behörden, der Antragsteller und diejenigen, die rechtzeitig bei den Auslegungsstellen Ein-
wendungen erhoben haben. Sonstige Personen können als Zuhörer an dem Termin teilnehmen, so-
fern genügend freie Plätze zur Verfügung stehen. Gesonderte Einladungen zum Erörterungstermin 
ergehen nicht mehr. 
 
Gemäß § 5 Abs. 4 und 5 PlanSiG kann der Erörterungstermin auch als Online-Konsultation oder bei 
Zustimmung aller Beteiligten im Rahmen einer Telefon- oder Videokonferenz durchgeführt werden.  
 
Sollte der Erörterungstermin wegfallen oder vertagt werden, wird die Entscheidung hierüber nach 
Ablauf der Einwendungsfrist öffentlich bekannt gemacht. 
 
Durch Einsichtnahme in die Antragsunterlagen und Teilnahme am Erörterungstermin entstehende 
Kosten können nicht erstattet werden. 
 
Die Entscheidung über die Einwendungen und den Genehmigungsantrag wird allen Einwendern 
schriftlich zugestellt. Die Zustellung kann durch eine öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
 
Auf die für die Beteiligung der Öffentlichkeit maßgebenden Vorschriften (§ 10 BImSchG, §§ 8-19 der 
9. BImSchV) wird hingewiesen. 
 
Hinweise zum Datenschutz 
Ich weise darauf hin, dass die mir von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten sowie sonstige 
überlassene Informationen ausschließlich zur Prüfung und Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Ihres An-
liegens verwendet werden. Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt innerhalb des Kreises Viersen nur 
im notwendigen Umfang. Sie erfolgt zudem nur an die betroffenen Fachämter und auch nur, soweit 
dies für die Sachverhaltsaufklärung erforderlich ist. Außerhalb des Kreises Viersen werden Ihre Da-
ten nur im Rahmen einer möglicherweisen notwendigen Kommunikation mit weiteren im Verfahren 
eingebundenen Behörden weitergegeben. Die Datenverarbeitung erfolgt unter Berücksichtigung 
der Vorgaben der Art. 5 bis 11 DSGVO (Datenschutzgrundverordnung). Weitergehende Informatio-
nen, insbesondere zu Ihren Rechten als betroffene Person finden Sie hier: 
 

https://www.kreis-viersen.de/de/inhalt-a-bis-z/datenschutzerklaerung/ 
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Sie können diese Informationen auf Anfrage auch schriftlich oder mündlich erläutert bekommen. Sie 
haben auch die Möglichkeit, sich an die mit dem Datenschutz beauftragte Person des Kreises Vier-
sen zu wenden. Diese unterliegt gem. § 31 Abs. 2 DSG NRW (Datenschutzgesetz NRW) in Verbin-
dung mit Artikel 38 Abs. 5 DSGVO einer Schweigepflicht.  
 
 
Viersen, den 09.12.2020 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
 
gez. 
 
Dr. C o e n e n 
Landrat 
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Stadt Nettetal 
 

819/2020 Öffentliche Bekanntmachung des NetteBetriebs der Stadt Nettetal 

 
Gemäß § 3 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen –EigVO- in Verbin-
dung mit § 8 Abs. 3 der Betriebssatzung der Stadt Nettetal für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
„NetteBetrieb“ vom 19.12.2007, in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 20.03.2019 ist der Kreis 
der Vertretungsberechtigten sowie der Umfang der Vertretungsbefugnis von der Betriebsleitung ent-
sprechend den Bestimmungen der Hauptsatzung öffentlich bekannt zu machen. Zur öffentlichen Be-
kanntmachung der Vertretungsberechtigten sowie dem Umfang der Vertretungsbefugnis im Amts-
blatt des Kreises Viersen 2010, S. 787, im Amtsblatt des Kreises Viersen 2012, S. 18, im Amtsblatt des 
Kreis Viersen 2013, S.  300, im Amtsblatt des Kreises Viersen 2014, S. 868, im Amtsblatt des Kreis 
Viersen 2015, S. 122, im Amtsblatt des Kreises Viersen 2015, S. 601, im Amtsblatt des Kreises Viersen 
2015, S. 914, im Amtsblatt des Kreises Viersen 2015, S. 947, im Amtsblatt des Kreises Viersen 2016, 
S. 310, im Amtsblatt des Kreises Viersen 2016, S. 668, im Amtsblatt des Kreises Viersen 2016, S. 932, 
im Amtsblatt des Kreises Viersen 2017, S. 304, im Amtsblatt des Kreises Viersen 2017, S. 363, im 
Amtsblatt des Kreises Viersen 2017, S. 726, im Amtsblatt des Kreises Viersen 2017, S. 810 im Amts-
blatt des Kreises Viersen 2017, S. 1094, im Amtsblatt des Kreises Viersen 2017, S. 1377, im Amtsblatt 
des Kreises Viersen 2018, S. 1332, im Amtsblatt des Kreises Viersen Nr. 11/2019, Vorgangsnummer 
211/2019, im Amtsblatt des Kreises Viersen Nr. 42/2019, Vorgangsnummer 848/2019, im Amtsblatt 
des Kreises Viersen Nr 6/2020, Vorgangsnummer 91/2020, im Amtsblatt des Kreises Viersen Nr. 
16/2020, Vorgangsnummer 237/2020, im Amtsblatt des Kreises Viersen Nr. 36/2020, Vorgangsnum-
mer 499/2020 und im Amtsblatt des Kreises Viersen Nr. 43/2020, Vorgangsnummer 592/2020 wird 
nun folgende Änderung bekannt gemacht: 
 
Zusätzlich vertretungsberechtigt ist: Ingo Willmann-Russ (seit 01.12.2020) 
Zusätzlich beauftragt sind: Sascha Ahlreip (seit 12.10.2020), Stefan Giebitz (seit 01.12.2020), Hen-
drikje Gierschner (seit 01.12.2020) 
Nicht mehr vertretungsberechtigt ist: Ronald van Zanten (seit 01.10.2020) 
Nicht mehr beauftragt ist: Norbert Bing (seit 01.11.2020) 
 
Unterzeichnungsberechtigt ohne Angabe eines Vertretungsverhältnisses: Dr. Michael J. Rauterkus, 
Harald Rothen 
Vertretungsberechtigt: Jens Giese, David Tühl, Yvonne Friedrich, Martin Bense, Heike Meinert, Ingo 
Willmann-Russ 
Beauftragt: Sandra Brouwers, Bernd Buzalski, Dieter Cox, Marita Dickmanns, Thomas Dohmen, Dirk 
Hendrix, Jörg Jacobs, Birgit Kneip, Peter Klocke, Ewald Meier, Ulrike Mertens, Gabriele Peters, Renate 
Schiffer, Birgit Schmidt, Werner Schrievers, Björn Schwan, Sonja Stangenberg, Astrid Strommenger-
Reich, Jochen Wigger, Wilfried Das, Kerstin Engels, Uwe Siegersma, Helmut Thoenissen, Holger We-
fers, Johannes Sprünger, Astrid Giesen, Nicola Heitzer, Torben Feikes, Stefanie Obst, Michaela 
Bechtel, Nils Hauschild, Dietmar Tillmanns, Heinz-Gerd Schummers, Lucas Kierdorf, Claudia Facius, 
Julius Danne, Jacqueline van Dahlen, Sven Schumacher, Felix Marquardt , Sabrina Winz, Tobias Sagel, 
Christian Motten, Arvid-Thomas Tönneßen, Markus Winzek, Mootez Ben El Hedi, Timo Köppen, Sara 
Sagel, Sascha Ahlreip, Stefan Giebitz, Hendrikje Gierschner 
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Nettetal, den 01.12.2020 
 
NetteBetrieb der Stadt Nettetal 

   
Dr. Michael J. Rauterkus    Harald Rothen 
Administrativer Betriebsleiter    Kaufmännischer Betriebsleiter 
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820/2020 Bekanntmachung Tagesordnung Rat 15.12.2020 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 
zur 3. Sitzung des Rates 
am Dienstag, 15.12.2020, 18:00 Uhr 
im Seerosensaal, Steegerstraße 38, 41334 Nettetal. 
 

 
Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil 
 
1 Mitteilungen der Verwaltung 

 
2 Einführung und Verpflichtung der neu gewählten Ratsmitglieder 

 
3 Beschlüsse aus den Fachausschüssen 

 
3.1 Beschlüsse aus den Fachausschüssen, 

hier: Antrag der CDU-Fraktion auf Prüfung der Errichtung eines Frauenhauses vom 
19.02.2019 

 
4 Raumluftfilter in Schulen; 

hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 03.12.2020 
 
5 Errichtung einer Leichtathletikanlage in Hinsbeck und zukünftige Sportförderung 

 
6 Ausschuss- und Gremienbesetzungen 

 
6.1 Ausschuss- und Gremienbesetzungen; 

hier: Bestellung beratende Mitglieder Jugendhilfeausschuss 
 
6.2 Ausschuss- und Gremienbesetzungen; 

hier: Beratendes Mitglied und Stellvertretung im Jugendhilfeausschuss 
 
7 Hallennutzungsgebühren 2019 

 
8 Nachkalkulation der Gebührenbedarfsberechnungen für das Jahr 2019 

 
9 Gebührenbedarfsberechnungen 2021 für die Benutzung der Krankenkraftwagen, die 

Errichtung, Unterhaltung und Benutzung der Unterkünfte für Asylbewerber, Obdach-
lose und Spätaussiedler, die Erhebung der Abfallentsorgungsgebühren, die Erhebung 
der Straßenreinigungsgebühren sowie die Umlage des Aufwandes zur Gewässerun-
terhaltung. 
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10 Änderungssatzungen zu den Gebührenbedarfsberechnungen 2021  für die Benutzung 
der Krankenkraftwagen, die Errichtung, Unterhaltung und Benutzung der Unterkünfte 
für Asylbewerber, Obdachlose und Spätaussiedler, die Erhebung der Abfallentsor-
gungsgebühren, die Erhebung der Straßenreinigungsgebühren sowie die Umlage des 
Aufwandes zur Gewässerunterhaltung. 

 
11 Nachkalkulation Abwassergebühren 2019 

 
12 Gebührenbedarfsberechnung Abwasserbeseitigungsgebühren für das Jahr 2021 

 
13 10. Änderung der Satzung der Stadt Nettetal über die Erhebung von Abwasserbeseiti-

gungsgebühren in der Stadt Nettetal vom 15.12.2011 
 
14 Nachkalkulation für das Friedhofswesen 2019 und Korrektur der Nachkalkulation für 

das Friedhofswesen 2018 
 
15 Gebührenbedarfsberechnung für das Friedhofswesen 2021 

 
16 5. Änderung der Satzung der Stadt Nettetal über die Erhebung von Friedhofsgebüh-

ren vom 18.12.2015 
 
17 6. Änderung der Satzung der Stadt Nettetal über die Benutzung der Friedhöfe und Be-

stattungseinrichtungen (Friedhofssatzung) 
 
18 Jahresabschluss 2018 des NetteBetriebes; hier: Entlastung des Betriebsausschusses 

 
19 Jahresabschluss 2019 des NetteBetriebes 

 
20 Gesamtabschluss 2019; 

hier: Einbringung des Entwurfes 
 
21 überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen - Kreisumlage und Mehrbelastung 

VRR 
 
22 Pandemiebedingte überplanmäßige Aufwendungen im Rettungsdienst 

 
23 Haushalt 2021 – Vorzeitige Mittelfreigaben im Rahmen der vorläufigen Haushaltsfüh-

rung 
 
24 Haushalt 2021 - Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 

 
25 Haushalt 2021; hier: vorzeitige Freigabe von Stellen im Stellenplan 2021 im Rahmen 

der vorläufigen Haushaltsführung 
 
26 Wirtschaftsplan 2021 des NetteBetriebes 
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27 Bebauungsplan Lo-285 "Nördlich Stadionstraße" 
1) Ergebnis der Offenlage gemäß § 13 a BauGB in Verbindung mit § 3 (2) BauGB 
2) Satzungsbeschluss 

 
28 Bebauungsplan Le-252 „Südlich Hampoel“ Teilbereich B (Am Austalsweg) 

1) Ergebnis der Offenlage gemäß § 3 (2) BauGB 
2) Satzungsbeschluss 

 
29 Bebauungsplan Ka-287 "Solarpark Kaldenkirchen" 

1) Aufstellungsbeschluss 
2) Beschluss der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach Modell I (ohne Bür-
gerversammlung) gemäß § 3 (1) BauGB sowie Beschluss der frühzeitigen Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB. 

 
30 Bebauungsplan Lo-286 "Kempener Straße/Eichenstraße" 

Aufstellungsbeschluss gemäß § 13a BauGB 
 
31 Widmungen verschiedener Straßen im Stadtgebiet 

 
32 Förderprogramm Dachbegrünung 

 
33 Straßen- und Wegekonzept 

 
34 Planfeststellung nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) für das Vorhaben "Er-

richtung eines Horizontalumschlagterminals für den kombinierten Verkehr" der Car-
goBeamer Terminal GmbH in Nettetal-Kaldenkirchen; Hier: Stellungnahme der Stadt 
Nettetal 

 
35 Anfragen von Ratsmitgliedern gem. § 22 der Geschäftsordnung 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 
36 Mitteilungen der Verwaltung 

 
36.1 Mitteilungen der Verwaltung; 

hier: Abschluss eines Mietvertrages 
 
37 Beschlüsse aus den Fachausschüssen 

 
38 Grundstücksangelegenheiten 

 
39 Stellenbewertungskommission 

 
40 Anfragen von Ratsmitgliedern gem. § 22 der Geschäftsordnung 
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Zu der öffentlichen Sitzung hat jedermann Zutritt. 
 
 
 
Nettetal, 10.12.2020 
 
 
gez. Küsters 
Bürgermeister  
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Gemeinde Niederkrüchten 
 

821/2020 Bekanntmachung über die Auslegung des Entwurfs der Haushaltssat-

zung 2021 

 
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2021 mit den 
dazugehörigen Anlagen kann gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916),  ab dem 11.12.2020 für die Dauer des Bera-
tungsverfahrens (voraussichtlich bis zur Sitzung des Rates der Gemeinde Niederkrüchten am 
09.02.2021) innerhalb der Öffnungszeiten im Rathaus in Niederkrüchten-Elmpt, Laurentiusstraße 19, 
Foyer, eingesehen werden.  
 
Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von vierzehn Ta-
gen nach Beginn der Auslegung Einwendungen erheben. Über diese Einwendungen beschließt der 
Rat der Gemeinde Niederkrüchten in öffentlicher Sitzung. 
 
Einwendungen sind schriftlich oder mündlich zur Niederschrift beim Bürgermeister in 41372 Nieder-
krüchten, Rathaus, Laurentiusstraße 19, Zimmer 28, zu erheben. 
 
Niederkrüchten, den 25.11.2020 
 
Der Bürgermeister 
gez. Wassong 
 

  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13023&vd_back=N685&sg=0&menu=1
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822/2020 Bekanntmachung der Gemeinde Niederkrüchten 

über die Auslegung 

des Bebauungsplanes Nie-79 „Pannenmühle“ 

 
Der Ausschuss für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegenheiten der Gemeinde Niederkrüchten 
hat in seiner Sitzung am 30. November 2020 beschlossen, den Bebauungsplan Nie-79 „Pannenmühle“ 
gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBl. 
I S. 1728), öffentlich auszulegen.  
 
Das Plangebiet befindet sich an der südlichen Ortsrandlage von Niederkrüchten. Ziel der Planung ist 
es, eine Wohnbebauung zu ermöglichen. Die Straße „Pannenmühle“ soll hierdurch sinnvoll komplet-
tiert werden. 
 
Der Bebauungsplan wird im Verfahren gemäß § 13b BauGB aufgestellt. Die Vorschriften des § 13a 
BauGB gelten entsprechend. Im beschleunigten Bebauungsplanverfahren wird gem. § 13a Abs. 2 Nr. 
1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB von der Durchführung einer Umweltprüfung abgesehen. Von 
der Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, wird in der Bekanntma-
chung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs.  3 Satz 1 BauGB abgesehen. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes einschließlich der textlichen Festsetzungen und der Begründung 
liegt in der Zeit vom 21. Dezember 2020 bis einschließlich 05. Februar 2021 in der Gemeindeverwal-
tung Niederkrüchten, Rathaus Elmpt, Laurentiusstr.19, Foyer, während folgender Dienststunden öf-
fentlich aus: 
 
Montag bis Freitag     von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr,  
Montag, Dienstag und Donnerstag   von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,  
Mittwoch      von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr  
 
An Heiligabend, den 24. Dezember 2020, an Silvester, den 31. Dezember 2020 sowie an den Tagen 
28., 29. und 30 Dezember 2020 bleibt das Rathaus geschlossen. 
 
Bitte beachten Sie die Hinweise zum Zugang an der Eingangstüre des Rathauses. 
 
Gemäß § 4a Abs. 4 Satz 1 BauGB stehen die Unterlagen zu diesem Bebauungsplanverfahren zusätzlich 
auf der Homepage der Gemeinde Niederkrüchten zum Download zur Verfügung: 
(www.niederkruechten.de -> Wirtschaft & Wohnen -> Planen & Bauen -> Aktuelle Planverfahren) 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden.  
 
Hinweise 
 
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig ab-
gegeben werden, können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan gemäß § 4 a Abs. 6 
BauGB unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde Niederkrüchten deren Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von 
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Bedeutung ist. Über die fristgerecht vorgebrachten Anregungen beschließt der Rat der Gemeinde 
Niederkrüchten. 
 
Die Abgrenzung des Planentwurfes ergibt sich aus dem nachstehend abgedruckten Kartenausschnitt.  
 
Niederkrüchten, den 04. Dezember 2020 
Der Bürgermeister 
gez. Wassong 
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Stadt Viersen 
 

823/2020 95. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich "Süchtelner Straße 

/ Ringofen" 

- Beschluss über die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 
01.12.2020 folgenden Beschluss gefasst: 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung nimmt die Stellungnahmen und Meinungsäußerun-
gen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung zur Kenntnis und beschließt die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB für die 95. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Süchtelner Straße / Ring-
ofen“. 

 
Hinweise zum Beschluss 
 
Das Plangebiet der 95. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) „Süchtelner Straße / Ringofen“ 
befindet sich zwischen den Ortsteilen Süchteln und Viersen westlich der Landesstraße L 39, Süchtel-
ner Straße und ca. 100 m entfernt vom nördlichen Bebauungsrand der Ortslage Viersen. Die Flächen 
im Geltungsbereich werden begrenzt durch die Alte Süchtelner Landstraße im Westen, heute ein un-
befestigter Wirtschaftsweg, den Holtweg im Norden, der Süchtelner Straße im Osten sowie einer ex-
tensiv genutzten Grünlandfläche im Süden als Abstand zur geschlossenen Ortslage Viersen. 
Der Geltungsbereich der 95. Änderung des FNP umfasst die Flurstücke 1, 2, 348, 349, 430 Flur 84 der 
Gemarkung Viersen und das Flurstück 64, Flur 70 der Gemarkung Süchteln. Das Plangebiet bildet eine 
Fläche von rund 3,0 ha. Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist im beigefügten Kartenausschnitt 
ersichtlich. 
 
Ziel der Aufstellung der 95. Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Schaffung der planungsrecht-
lichen Voraussetzungen zur Sicherung und Erweiterung der am Standort Viersen bestehenden Be-
triebsanlagen einer Firma für Lehmbaustoffe. 
 
Der von dem Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung der Stadt Viersen am 01.12.2020 gefasste 
Beschluss der 95. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Süchtelner Straße / Ringofen“ in 
Viersen wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 

Die öffentliche Auslegung erfolgt vom 18.12.2020 bis einschließlich 25.01.2021. 
 
Aufgrund des Beschlusses liegt der Entwurf der 95. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich 
„Süchtelner Straße / Ringofen“ einschließlich Begründung, Umweltbericht und den vorliegenden Gut-
achten im Fachbereich 60 Stadtentwicklung, Bahnhofstraße 23 - 29, 41747 Viersen, Rathaus, 2. Ober-
geschoss, während der folgenden Dienststunden öffentlich aus: 
 
montags bis donnerstags  von 08:00 - 12:30 Uhr und von 14:00 - 17:00 Uhr 
freitags    von 08:00 - 12:30 Uhr 
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Die Unterlagen können zur zusätzlichen Information auch im Internet unter https://www.vier-
sen.de/de/inhalt/bauleitplaene-im-verfahren/ eingesehen werden. 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass während der Auslegungsfrist Stellungnahmen 
zum Entwurf der 95. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Süchtelner Straße / Ringofen“ 
bei der Stadtverwaltung Viersen abgegeben werden können. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Hinweis: 
Sollten während des oben genannten Offenlegungszeitraumes ganz oder zeitweise Kontaktverbote 
oder -beschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie (Corona-Virus-Pandemie) gelten, ist der öf-
fentliche Zugang zum Rathaus gegebenenfalls eingeschränkt. Die Einsicht für jedermann sowie die 
Möglichkeit der Abgabe von Stellungnahmen werden dann zu den vorgenannten Öffnungszeiten nur 
nach telefonischer Terminabsprache unter Einhaltung der jeweils geltenden Kontaktbeschränkungs-
auflagen möglich sein. Für Terminabsprachen stehen folgende Telefonnummern zur Verfügung: 
 

02162 101 286 
02162 101 287 
02162 101 176 

 
Das Verfahren zur 95. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich "Süchtelner Straße / 
Ringofen“ erfolgt im Regelverfahren inklusive der Erstellung eines Umweltberichts. Im Rahmen dieses 
Verfahrens wird gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des Umweltschutzes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 
und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen Umweltauswirklun-
gen ermittelt und bewertet werden. Diese werden im Umweltbericht dargelegt, der Teil der Begrün-
dung der Flächennutzungsplanänderung wird. 
 
Die Aufstellung der 95. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Viersen im Bereich "Süchtel-
ner Straße / Ringofen" erfolgt gemäß § 8 Abs. 3 BauGB parallel zur Aufstellung Bebauungsplanes Nr. 
197 "Süchtelner Straße/ Ringofen". 
 
Grundlage für diesen Beschluss sind die §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.06.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) in Verbindung mit den §§ 2 und 3 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) und des § 89 der Bauordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 14.04.2020 (GV. NRW. S. 218b). 
 
Viersen, den 07.12.2020 
 
gez. 
 
F r i t z s c h e 
Technische Beigeordnete 
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824/2020 Bebauungsplan Nr. 197 "Süchtelner Straße / Ringofen" in Viersen 

- Beschluss über die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 Bauge-

setzbuch 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 
01.12.2020 folgenden Beschluss gefasst: 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung nimmt die Stellungnahmen und Meinungsäußerun-
gen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung zur Kenntnis und beschließt die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB für den Bebauungsplan Nr. 197 „Süchtelner Straße / Ringofen“. 

 
Hinweise zum Beschluss 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 197 „Süchtelner Straße / Ringofen“ bezieht sich auf 
einen Bereich zwischen den Ortsteilen Viersen und Süchteln westlich der Süchtelner Straße (L39) rund 
um den Standort des ehemals als Ziegelei genutzten Ringofens. Das Gebiet erstreckt sich in ca. 100 m 
Entfernung zum Bebauungsrand des Stadtteils Viersen nördlich des Wohngebietes Ninive. Es wird 
begrenzt durch die Alte Süchtelner Landstraße im Westen, einen unbefestigten Wirtschaftsweg im 
Norden, der Süchtelner Straße im Osten sowie einer extensiv genutzten Grünlandfläche im Süden. 
Diese bildet derzeit einen Abstand zur geschlossenen Ortslage Viersen.  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke 1, 2, 348, 349, 430 Flur 84 der Ge-
markung Viersen und das Flurstück 64, Flur 70 der Gemarkung Süchteln. Das Plangebiet bildet eine 
Fläche von rund 3,0 ha. Der genaue Verlauf der Grenze des räumlichen Geltungsbereiches ist dem 
beigefügten Kartenausschnitt zu entnehmen. 
 
Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes ist die planungsrechtliche Sicherung und maßvoll gesteu-
erte bauliche Erweiterungsmöglichkeit für den mittlerweile am Standort der ehemaligen Ringofenan-
lage ansässigen Gewerbebetrieb zur Produktion von Baumaterialien aus Lehm. 
 
Der von dem Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung der Stadt Viersen am 01.12.2020 gefasste 
Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 197 "Süchtelner Straße / Ringofen" in Viersen wird hiermit öf-
fentlich bekanntgemacht. 
 

Die öffentliche Auslegung erfolgt vom 18.12.2020 bis einschließlich 25.01.2021. 
 
Aufgrund des Beschlusses liegt der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 197 "Süchtelner Straße / Ring-
ofen" einschließlich Begründung, Umweltbericht und den vorliegenden Gutachten im Fachbereich 60 
Stadtentwicklung, Bahnhofstraße 23 - 29, 41747 Viersen, Rathaus, 2. Obergeschoss, während der fol-
genden Dienststunden öffentlich aus: 
 
montags bis donnerstags  von 08:00 - 12:30 Uhr und von 14:00 - 17:00 Uhr 
freitags    von 08:00 - 12:30 Uhr 

 
Die Unterlagen können zur zusätzlichen Information auch im Internet unter https://www.vier-
sen.de/de/inhalt/bauleitplaene-im-verfahren/ eingesehen werden. 
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Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass während der Auslegungsfrist Stellungnahmen 
zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 197 "Süchtelner Straße / Ringofen" bei der Stadtverwaltung 
Viersen abgegeben werden können. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Hinweis: 
Sollten während des oben genannten Offenlegungszeitraumes ganz oder zeitweise Kontaktverbote 
oder -beschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie (Corona-Virus-Pandemie) gelten, ist der öf-
fentliche Zugang zum Rathaus gegebenenfalls eingeschränkt. Die Einsicht für jedermann sowie die 
Möglichkeit der Abgabe von Stellungnahmen werden dann zu den vorgenannten Öffnungszeiten nur 
nach telefonischer Terminabsprache unter Einhaltung der jeweils geltenden Kontaktbeschränkungs-
auflagen möglich sein. Für Terminabsprachen stehen folgende Telefonnummern zur Verfügung: 
 

02162 101 286 
02162 101 287 
02162 101 176 

 
Das Verfahren zur Aufstellung Bebauungsplanes Nr. 197 "Süchtelner Straße / Ringofen“ erfolgt im 
Regelverfahren inklusive der Erstellung eines Umweltberichts. Im Rahmen dieses Verfahrens wird ge-
mäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des Umweltschutzes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB 
eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen Umweltauswirklungen ermittelt und 
bewertet werden. Diese werden im Umweltbericht dargelegt, der Teil der Begründung des Bebau-
ungsplanes wird. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 197 "Süchtelner Straße / Ringofen" erfolgt gemäß § 8 Abs. 
3 BauGB parallel zur Aufstellung 95. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Viersen im Be-
reich "Süchtelner Straße / Ringofen". 
 
Grundlage für diesen Beschluss sind die §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.06.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) in Verbindung mit den §§ 2 und 3 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) und des § 89 der Bauordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 14.04.2020 (GV. NRW. S. 218b). 
 
Viersen, den 07.12.2020 
 
gez. 
 
F r i t z s c h e 
Technische Beigeordnete 
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825/2020 90. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich "Rettungswache 

Viersener Straße / Ortseingang Dülken" 

- Beschluss über die Aufstellung gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

- Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung hat am 01.12.2020 die Aufstellung gem. § 2 Abs. 1 
BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen.  
 
Die Aufstellung der 90. Änderung des Flächennutzungsplanes gem. § 2 Abs. 1 BauGB und die frühzei-
tige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB werden hiermit öffentlich bekanntgemacht.  
 
Zum Zwecke der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele des Bebau-
ungsplanes liegen die Planunterlagen 
 
vom 18.12.2020 bis einschließlich 18.01.2021 
 
im Rathaus, Fachbereich Stadtentwicklung, Bahnhofstraße 23-29, 2. Obergeschoss, während der fol-
genden Dienststunden aus: 
  
montags bis freitags  vormittags von 08:00 bis 12:30 Uhr  
montags bis donnerstags nachmittags von 14:00 bis 17:00 Uhr. 
 
Innerhalb dieses Zeitraumes besteht für die Öffentlichkeit die Möglichkeit der Äußerung und Erörte-
rung. Hierzu können schriftliche Stellungnahmen vorgebracht werden. Die Form ist hierbei nicht vor-
gegeben, sodass auch beispielsweise E-Mails genutzt werden können. Es besteht auch die Möglichkeit 
Stellungnahmen mündlich zur Niederschrift vorzubringen. 
 
Hinweis: 
Sollten während des oben genannten Offenlegungszeitraumes ganz oder zeitweise Kontaktverbote 
oder -beschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie (Corona-Virus-Pandemie) gelten, ist der öf-
fentliche Zugang zum Rathaus gegebenenfalls eingeschränkt. Die Einsicht für jedermann sowie die 
Möglichkeit der Abgabe von Stellungnahmen werden dann zu den vorgenannten Öffnungszeiten nur 
nach telefonischer Terminabsprache unter Einhaltung der jeweils geltenden Kontaktbeschränkungs-
auflagen möglich sein. Für Terminabsprachen stehen folgende Telefonnummern zur Verfügung: 
 

02162 101 269 
02162 101 286 
02162 101 176 

 
Neben der frühzeitigen Beteiligung in den Räumen des Fachbereiches Stadtentwicklung können die 
Planunterlagen zur zusätzlichen Information der Öffentlichkeit auch im Internet unter www.vier-
sen.de/de/inhalt/bauleitplaene-im-verfahren eingesehen werden.  
 
Das Plangebiet der 90. Änderung des Flächennutzungsplanes „Rettungswache Viersener Straße / 
Ortseingang Dülken“ bezieht sich auf einen Bereich im Stadtteil Dülken am östlichen Ortseingang der 
Viersener Straße. Es wird begrenzt durch eine gewerblich genutzte Fläche im Westen, die Bahntrasse 
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Viersen-Kaldenkirchen / Venlo im Norden, von landwirtschaftlich genutzten Flächen im Osten und 
der Viersener Straße im Süden. 
Der Änderungsbereich umfasst die Grundstücke Gemarkung Dülken, Flur 40, Flurstücke 28, 117, 526, 
527 (jeweils Teilbereiche) und 36. Das hieraus gebildete Plangebiet umfasst eine Fläche von rund 3,8 
ha. 
 
Ziel der 90. Änderung des Flächennutzungsplanes ist die planungsrechtliche Sicherung für den Neu-
bau einer Rettungswache an dem Standort Ortseingang Dülken.  
 
Das Verfahren zur Aufstellung der 90. Änderung des Flächennutzungsplanes „Rettungswache Vierse-
ner Straße / Orteingang Dülken“ erfolgt im Regelverfahren inklusive der Erstellung eines Umweltbe-
richts. Im Rahmen dieses Verfahrens wird gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des Umweltschut-
zes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussicht-
lichen Umweltauswirkungen ermittelt und bewertet werden. Diese werden im Umweltbericht darge-
legt, der Teil der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung wird. 
 
Die Aufstellung der 90. Flächennutzungsplanänderung erfolgt gemäß § 8 Abs. 3 BauGB parallel zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 284 „Rettungswache Viersener Straße / Ortseingang Dülken“. 
 
Grundlage für diesen Beschluss sind die in §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) in Verbindung mit § 2 des Bauge-
setzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S.3634), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. August 2020 (BGBI. I S. 1728). 
 
Viersen, den 07.12.2020 
 
gez. 
 
F r i t z s c h e 
Technische Beigeordnete 
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826/2020 Bebauungsplan Nr. 284 "Rettungswache Viersener Straße / Ransberg" 

in Viersen-Dülken 

- Aufstellung des Bebauungsplanes gem. § 2 Abs. 1 BauGB 

- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behör-

den und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 
Bebauungsplan Nr. 284 "Rettungswache Viersener Straße / Ortseingang Dülken" in Viersen-Dülken 
- Aufstellung gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB  
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung hat am 01.12.2020 die Aufstellung gem. § 2 Abs. 1 
BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen.  
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes gem. § 2 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB werden hiermit öffentlich bekanntgemacht.  
 
Zum Zwecke der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele des Bebau-
ungsplanes liegen die Planunterlagen 
 
vom 18.12.2020 bis einschließlich 18.01.2021 
 
im Rathaus, Fachbereich Stadtentwicklung, Bahnhofstraße 23-29, 2. Obergeschoss, während der fol-
genden Dienststunden aus: 
  
montags bis freitags  vormittags von 08:00 bis 12:30 Uhr  
montags bis donnerstags nachmittags von 14:00 bis 17:00 Uhr. 
 
Innerhalb dieses Zeitraumes besteht für die Öffentlichkeit die Möglichkeit der Äußerung und Erörte-
rung. Hierzu können schriftliche Stellungnahmen vorgebracht werden. Die Form ist hierbei nicht vor-
gegeben, sodass auch beispielsweise E-Mails genutzt werden können. Es besteht auch die Möglichkeit 
Stellungnahmen mündlich zur Niederschrift vorzubringen. 
 
Hinweis: 
Sollten während des oben genannten Offenlegungszeitraumes ganz oder zeitweise Kontaktverbote 
oder -beschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie (Corona-Virus-Pandemie) gelten, ist der öf-
fentliche Zugang zum Rathaus gegebenenfalls eingeschränkt. Die Einsicht für jedermann sowie die 
Möglichkeit der Abgabe von Stellungnahmen werden dann zu den vorgenannten Öffnungszeiten nur 
nach telefonischer Terminabsprache unter Einhaltung der jeweils geltenden Kontaktbeschränkungs-
auflagen möglich sein. Für Terminabsprachen stehen folgende Telefonnummern zur Verfügung: 
 

02162 101 269 
02162 101 286 
02162 101 176 

 
Neben der frühzeitigen Beteiligung in den Räumen des Fachbereiches Stadtentwicklung können die 
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Planunterlagen zur zusätzlichen Information der Öffentlichkeit auch im Internet unter www.vier-
sen.de/de/inhalt/bauleitplaene-im-verfahren eingesehen werden.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 284 „Rettungswache Viersener Straße / Ortseingang 
Dülken“ bezieht sich auf einen Bereich im Stadtteil Dülken am östlichen Ortseingang der Viersener 
Straße. Der Änderungsbereich umfasst die Grundstücke Gemarkung Dülken, Flur 40, Flurstücke 28, 
117, 526, 527 (jeweils Teilbereiche) und 36. Das hieraus gebildete Plangebiet umfasst eine Fläche von 
rd. 3,8 ha. Die Grundstücke werden derzeit landwirtschaftlich genutzt. Das Gebiet wird südlich von 
der Viersener Straße, im Westen von einer gewerblich genutzten Fläche und im Norden von der 
Bahntrasse Viersen-Kaldenkirchen / Venlo begrenzt. Im Osten schließen landwirtschaftliche Flächen 
an den Geltungsbereich an. 
 
Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 284 „Rettungswache Viersener Straße / Ortseingang 
Dülken“ ist die planungsrechtliche Sicherung für den Neubau einer Rettungswache an dem Standort 
Ortseingang Dülken.  
 
Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 284 „Rettungswache Viersener Straße / Orts-
eingang Dülken“ erfolgt im Regelverfahren inklusive Erstellung eines Umweltberichtes. Im Rahmen 
dieses Verfahrens wird gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des Umweltschutzes gemäß § 1 Abs. 
6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen Umweltaus-
wirkungen ermittelt und bewertet werden. Diese werden im Umweltbericht dargelegt, der Teil der 
Begründung des Bebauungsplanes wird. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 284 „Rettungswache Viersener Straße / Ortseingang Dül-
ken“ erfolgt gemäß § 8 Abs. 3 BauGB parallel zur Aufstellung der 90. Änderung des Flächennutzungs-
planes „Rettungswache Viersener Straße / Ortseingang Dülken“. 
 
Grundlage für diesen Beschluss sind die §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) in Verbindung mit §§ 2 und 3 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. August 2020 (BGBI. I S. 1728). 
 
Viersen, den 07.12.2020 
 
gez. 
 
F r i t z s c h e 
Technische Beigeordnete 
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Stadt Willich 
 

827/2020 Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 

 
Das an Herrn Alabi Muhameed zuletzt wohnhaft: Moltkestraße 25-27 in 47877 Willich, z.Zt. unbe-
kannten Aufenthalts, gerichtete Schreiben der Stadtkasse Willich als Vollstreckungsbehörde vom 
01.12.2020, Geschäftszeichen VLST28071426/0060, wird gemäß §§ 1 u. 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW. S. 94) i.V.m. § 4 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalen Ortsrecht (BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV.NRW. S. 516) in der jeweils geltenden 
Fassung durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Das genannte Dokument liegt beim Geschäftsbereich III/8 der Stadt Willich, Zentrale Finanzen, Stadt-
kasse als Vollstreckungsbehörde, Am Schwarzen Pfuhl, Hauptstraße 150 in 47877 Willich, werktags, 
außer samstags, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr zur Abholung bereit. Es gilt zwei Wochen 
nach dieser Bekanntmachung als zugestellt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Willich, den 01.12.2020 
 
 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
gez. 
Wolfgang Greuel/Vollstreckungsleiter 
 
 
Auskunft erteilt: 
 
Frau Feuerherdt 
Telefon: 02154/949-191 
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828/2020 Widmung von Straßen 

 
B e k a n n t m a c h u n g  

d e r  S t a d t  W i l l i c h  
 
Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein Westfalen (StrWG-NW) in der der-
zeit gültigen Fassung wird der nachstehend näher bezeichnete Abschnitt mit Wirkung vom Tage der 
öffentlichen Bekanntmachung an für den öffentlichen Verkehr als Gemeindestraße im Sinne von § 3 
Abs. 4 StrWG-NW wie folgt gewidmet: 
 

1.) Im alten Erzstift (Straßenschlüssel 6116) 
 
– von Krefelder Straße bis Wendehammer – 
 
Gemarkung Willich, Flur 17, Flurstück 2255 
 
– Verkehrsberuhigter Bereich – 

 

 
 Plan nicht maßstäblich 
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2.) Lionstraße (Straßenschlüssel 6164) 
 

a) – von Hülsdonkstraße bis Parkplatz – 
 
Gemarkung Willich, Flur 24, Teil aus Flurstück 3456 
 
– Anliegerstraße – 
 
b) – Parkplatz – 
 
Gemarkung Willich, Flur 24, Flurstück 3410 
 
– Parkplatz – 
 
c) – von Parkplatz bis Ausbauende –   
 
Gemarkung Willich, Flur 24, Teil aus Flurstück 3456 
 
– Verkehrsberuhigter Bereich – 
 
d) – von Parkplatz bis Grünanlage sowie von Hausnummer 17/19 bis Parkplatz Bonnenring –  
 
Gemarkung Willich, Flur 24, Flurstücke 3411, 3417, Teil aus 3405, Teil aus 3456 
 
– Rad- und Fußweg 1, 2, 3, 4 – 

 

 
 Plan nicht maßstäblich 
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3.) Parkstraße (Straßenschlüssel 6201) 
 

– Stichstraße von L26 Parkstraße bis Carportanlage der Hausnummern 22 bis 26 – 
 
Gemarkung Willich, Flur 17, Flurstück 2212 
 
– Anliegerstraße – 

 

 
 Plan nicht maßstäblich 
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4.) Fadheiderstraße (Straßenschlüssel 6364) 
 
– Stichweg von Hausnummer 38 bis 32 der Hausbroicher Straße – 
 
Gemarkung Anrath, Flur 22, Flurstück 295 
 
– Wohnweg – 
 

 
 Plan nicht maßstäblich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr. 55/2020 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 37 

5.) Am Straterhof (Straßenschlüssel 6582) 
 

– von Alte Poststraße bis Alte Landstraße – 
 
Gemarkung Schiefbahn, Flur 22, Flurstück 347 
 
– Anliegerstraße – 

 

 
 Plan nicht maßstäblich 
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6.) Roeddersfeld (Straßenschlüssel 6214) 
 
a) – von Ackerstraße bis Mathilde-Bauten-Straße bzw. bis Fußweg zur Grünanlage – 

 
Gemarkung Willich, Flur 26, Flurstück 977 
 
– Verkehrsberuhigter Bereich – 
 
b) – von Roeddersfeld Hausnummer 1 bis Grünanlage – 

 
– Fußweg – 

 

 
 Plan nicht maßstäblich 
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7.) Mathilde-Bauten-Straße (Straßenschlüssel 6174) 
 

– von Roeddersfeld bis Goethestraße – 
 
Gemarkung Willich, Flur 26, Flurstück 978 
 
– Verkehrsberuhigter Bereich – 
 

 
 Plan nicht maßstäblich 
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8.) Schnorrenbergstraße (Straßenschlüssel 6728) 
 

– Stichstraße bis Hausnummer 13 – 
 
Gemarkung Schiefbahn, Flur 26, Flurstücke 563, 564, 572 
 
– Verkehrsberuhigter Bereich – 

 

 
 Plan nicht maßstäblich 
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9.) St. Sebastian-Weg (Straßenschlüssel 6744) 
 

– von An der Schießrute bis Ausbauende – 
 
Gemarkung Schiefbahn, Flur 15, Flurstück 468 
 
– Anliegerstraße – 
 

 
 Plan nicht maßstäblich 
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Die dargestellten Pläne sind Bestandteil dieser Widmung. 
 
Die Pläne, welche die gewidmeten Straßen- und Wegeflächen sowie Plätze darstellen, können auch 
im Geschäftsbereich Landschaft und Straßen der Stadt Willich, Technisches Rathaus, Neersen, Roth-
weg 2, Zimmer 209, nach telefonischer Terminabstimmung unter 02156-949315 eingesehen werden. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Widmungsverfügung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist beim Verwaltungsgericht in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39, schriftlich oder mündlich 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären.  
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das 
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Über-
mittlungsweg eingereicht werden [weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.jus-
tiz.de]. 
 
 
 
Willich, den 23.11.2020      Stadt Willich 
         Der Bürgermeister 
         In Vertretung 
          
 
 
         gez. Gregor Nachtwey 
         Techn. Beigeordneter 
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Sonstige 
 

829/2020 Amprion GmbH: Gleichstromverbindung A-Nord 
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830/2020 Sparkasse Krefeld: Kraftloserklärung einer Sparurkunde 

 
Aufgrund unseres Aufgebotes vom 16.09.2020 sind an dem von der Sparkasse Krefeld ausgestellten 
Sparkassenbuch 
 
Nr. 3102638974 
 
keine Rechte geltend gemacht worden. 
 
Gemäß Abschnitt 6 des zweiten Teils („Geschäftsrecht“) der Neufassung der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften – AVV – zum Sparkassengesetz (SpkG) durch den Runderlass des Finanzministeri-
ums NRW vom 27.10.2009, wird die Sparurkunde hierdurch für kraftlos erklärt.  
 
Krefeld, den 16.12.2020 
Sparkasse Krefeld 
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